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Sie fragen —

wir
antworten

Hier beantworten Fachleute
Fragen von Abonnenten, die
auch für andere Leser von in-
teresse sind. Dieser Leserdienst
ist für Sie unentgeltlich. Benüt-

zen Sie die Gelegenheit!

AHV-Information

Ergänzungsleistung:
Wie gross darf
Vermögen sein?

F. 5. m F. er/cunJ/gZ r/cA, créez'

we/cAem unge/JAre« Fèrmô'ge«.?-
s/anJ ez«e Zusa/zrezz/e fgemez'n/
z'r/ Jz'e Frgänzuwg.y/ez'.S'/uzzg) Aean-

ZragZ werJezz ,so//Z£!>. Aur z'Aram

GcArez'he« FZ Jz'e Sorge zw Aörezz,

Jz'e o$%/zrz'cAz/z'cA vz'e/e J/Zere
/WenscAe« p/agZ, «Jm/z'cA Jz'e Sor-
ge, oA /Ar Frspar/es /ür Jen Le-
Aezzsun/erAa/Z A/s zw z'Arem FzzJe
ausrez'cAe (Fo Jz'e Formu/z'eruzzg z'zz

Jer An/ragej.

Die immer wieder auftauchende
Frage nach der Höhe des Ver-
mögens, die vermeintlich für den
Anspruch auf eine Ergänzungs-
leistung massgebend sein soll,
lässt auf die verbreitete Meinung
schliessen, die Höhe des Vermö-
gens sei das einzige oder das

wichtigste Kriterium für die Be-

rechnung der Ergänzungslei-
stung. Das trifft nicht zu. Das
Vermögen ist einer unter mehre-
ren Faktoren. Andere Faktoren
bei der Berechnung sind die
Höhe des Einkommens, die Ab-
züge für Krankheitskosten,
Krankenversicherungsprämien,
Mietzins samt Nebenkosten und
so weiter. Als Einkommen wird
ein Zehntel - bei Heimaufent-
halt unter Umständen auch ein

Fünftel - des Vermögens, das die
Freigabe übersteigt, angerech-
net. Das Zusammenwirken meh-
rerer Faktoren bei jeweils indivi-
duell verschiedenen Verhältnis-
sen macht es einleuchtend, wes-
halb die Frage von L. B. nicht
klar mit einer Zahl beantwortet
werden kann. Aber annähe-
rungsweise lässt sich die Frage
mit ein paar Faustregeln beant-
Worten:

- Besteht das Einkommen eines
Rentners nur aus der Minimal-
rente der AHV, so kann ein An-
spruch auf Ergänzungsleistung
auch bei verhältnismässig hohem
Vermögen ausgelöst werden.

- Erhält der Rentner die Maxi-
malrente, hat aber einen hohen
Mietzins und aussergewöhnlich
hohe Krankheitskosten, so ist
der Spielraum ebenfalls noch
gross für das Vermögen.

- Hat ein Rentner die Maximal-
rente und dazu noch eine Pen-
sion des früheren Arbeitgebers,
bewegt sich sein Mietzins im
Durchschnittsbereich und hat er
keine Krankheitskosten, so ist
die Wahrscheinlichkeit gross,
dass er schon dadurch keinen
Anspruch auf Ergänzungslei-
stungen mehr hat, selbst wenn er
nur ein geringes Vermögen be-
sitzt.

- Befindet sich ein Rentner in
einem Alters- oder Pflegeheim,
so wird bei der Berechnung der
Ergänzungsleistung nach einer
andern Methode vorgegangen.
In diesem Fall müssten so viele
Faustregeln aufgestellt werden,
dass ich sie alle in die eine zu-
sammenfasse, die man ohnehin
als die sicherste formulieren
kann:

Nicht zögern und nicht zuerst
herumfragen, sondern gleich die
Auskunft bei der richtigen Stelle
einholen, nämlich bei der
Durchführungsstelle für die Er-
gänzungsleistungen. Das ist mit
Ausnahme der Kantone Zürich,
Basel und Genf die Kantonale
Ausgleichskasse. Mehr als einen
abschlägigen Bescheid kann es

nicht geben. Wer aber nichts un-
ternimmt, bekommt ganz sicher
nichts. Franz T/z/'ma/z«

Anmerkung der FedakZ/ozz:
7m Fazz/ozz Zür/cA ge//e« /o/ge«de
Adresse«:
Für d/e S/adZ: A/Zerr- u«d 7«va/z-

JezzAZ/e «S/adz Zür/cA, s/äd/z'scAes

AmZsAaus, T/e/veZ/ap/aZz, Fe/e/ozz

07/ 246 67 77. 7m üAr/gen Fan-
Zon gehen J/e C/eme/nJeverwa/-

Zungen Aur/cun/Z.
ßase/-.S7a(/Z; Am/ /ür Soz/a/hez-

/rage Fare/-SZaJz, Aur/rarre 67,

Fe/e/on 067/27 <?7 57.
Gen/: D$7ce ûfer a/ZocaZzonr pour
/er perronner dgéer, veuver, or-
pAe/znr eZ /nva//Jer, 25—50, ave-
nue FrnerZ F/cZeZ, 7277 Genève
75, Fe/e/on 022/44 44 50.

Der Jurist
gibt Auskunft

Übergang zum
neuen Eherecht
Am 7. Fanuar 7955 Zr/ZZ Jar neue
FAe- unJ FrhrecAZ z'n Fra/Z. D/er
ro// An/arr rez'n, e/nz'ge Jer w/cA-
Zz'grZen Feuerungen unJ Über-

gangrAerZ/mmungen vorzurZe//en.

Wegfall eines Familienober-
hauptes

Im neuen Recht gilt der Ehe-
mann nicht mehr als «Haupt der
Familie». Vielmehr sollen die
Ehegatten gemeinsam in ein-
trächtigem Zusammenwirken
das Wohl der ehelichen Gemein-
Schaft wahren.
Beide Ehegatten sind fortan
gleichermassen berechtigt, die
eheliche Gemeinschaft im Rah-
men der bisher bekannten
Schlüsselgewalt der Ehefrau,
also primär für laufende Bedürf-
nisse zu vertreten. Für eine wei-
tergehende Vertretung braucht
auch der Ehemann inskünftig
eine Vollmacht der Ehefrau.

Schutz der ehelichen Wohnung
Auch wenn nur der Ehemann
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oder nur die Ehefrau allein den
Mietvertrag für die eheliche
Wohnung unterschrieben hat, so
kann eine Kündigung der Woh-
nung nur noch gemeinsam erfol-
gen. Der Vermieter hat seiner-
seits die Kündigung an beide
Ehegatten zu richten.

Unterhalt der Familie

Der Ehemann ist nicht mehr pri-
mär zum Unterhalt der ganzen
Familie verpflichtet. Vielmehr
haben nun die Ehegatten ge-
meinsam, ein jeder nach seinen
Kräften, für den gebührenden
Unterhalt der Familie zu sorgen.
Selbstverständlich müssen sich
die Ehegatten darüber verstän-
digen, was jeder von ihnen lei-
sten kann, seien es Geldzahlun-
gen, Besorgung des Haushaltes,
Betreuen der Kinder oder Mit-
hilfe im Gewerbe des anderen.
Die persönlichen Bedürfnisse
und Umstände sind dabei natür-
lieh zu berücksichtigen. Hat bei-
spielsweise die Ehefrau über
Jahre hinweg keinen Beruf
(mehr) ausgeübt, so ist ihr sicher
nicht zuzumuten, nun auf einmal
den Herd mit einer Arbeitsstelle
zu tauschen. Es entfällt aber die
unbedingte primäre Pflicht des
Ehemannes zum Unterhalt der
Familie.

Haushaltlohn für die Ehefrau

Der Ehegatte, welcher den
Haushalt führt (vornehmlich
also die Ehefrau), hat Anspruch
auf einen angemessenen Beitrag
zur freien Verfügung. In der Öf-
fentlichkeit sprach man in die-
sem Zusammenhang zumeist von
einem «Hausfrauenlohn». Es

geht dabei aber nicht um ein
Entgelt für eine geleistete Arbeit,
sondern um eine Art Sackgeld
zum Ausgleich dafür, dass der
haushaltführende Gatte nicht in
der Lage ist, ein eigenes Er-
werbseinkommen zu erzielen.
Die Höhe dieses Sackgeldes be-
stimmt sich deshalb nicht am
Wert der geleisteten Arbeit, son-
dem an dem Betrag, welcher
dem erwerbstätigen Ehegatten

auch für den eigenen Gebrauch
zur Verfügung steht.

Name und Bürgerrecht
der Ehefrau

Auch die bereits verheirateten
Frauen können vom Recht Ge-
brauch machen, ihren Mädchen-
namen ab 1. Januar 1988 dem
Familiennamen offiziell voran-
zustellen. Auch können sie das
durch die Eheschliessung seiner-
zeit verlorene Bürgerrecht eines
anderen Kantons und/oder einer
anderen Gemeinde wiedererlan-
gen. Es braucht dafür lediglich
eine schriftliche Erklärung ge-
genüber der zuständigen Behör-
de des ehemaligen Heimatkan-
tons. Es ist anzunehmen, dass
die Direktion des Innern der
einzelnen Kantone entsprechen-
de Formulare vorbereiten wer-
den.
Wichtig ist, dass diese Erklärung
nur und ausschliesslich im Jahre
1988, also ab 1. Januar bis spä-
testens 31. Dezember 1988, ab-
gegeben werden kann und muss.

Das neue Güterrecht

Für alle am 1. Januar 1988 be-
stehenden Ehen gilt automatisch
das neue Güterrecht, sofem die
Eheleute nicht innerhalb des
Jahres 1988 dem Güterrechtsre-
gister an ihrem Wohnsitz ge-
meinsam schriftlich bekannt ge-
ben, dass Sie den Güterstand der
Güterverbindung wie bisher bei-
behalten wollen, oder sofem die
Eheleute nicht unter einem ehe-

vertraglichen Güterstand leben.
Die Erklärung über die Beibe-
haltung der Güterverbindung
können nur Eheleute abgeben,
welche schon bisher unter dem
ordentlichen Güterstand gelebt
haben.
Ich betone: eine solche Erklä-
rung über die Beibehaltung der
Güterverbindung kann von den
Ehegatten nur gemeinsam abge-
geben werden. Eine einseitige
Erklärung genügt keinesfalls.

Das neue Erbrecht

Das Erbrecht wurde nur so weit

revidiert, als dies zur Anpassung
an das neue Eherecht notwendig
war. Gleichzeitig wurde die Stel-
lung des überlebenden Ehegat-
ten gegenüber den übrigen ge-
setzüchen Erben massiv ver-
stärkt. So wurde sein gesetzlicher
Erbteil gegenüber den Nach-
kommen auf die Hälfte des

Nachlassvermögens verdoppelt.
Der Pflichtteilsschutz für die
Geschwister und Geschwister-
Kinder wurde generell abge-
schafft. Die unterschiedlichen
kantonalen Lösungen werden
also ab 1. Januar 1988 automa-
tisch verschwinden. Der Pflicht-
teilsschutz für die Nachkommen
wurde sodann eingeschränkt und
die verfügbare Quote des Nach-
lassvermögens von bisher %6 auf
neu % verdoppelt.

Ob das neue Erbrecht zur An-
wendung gelangt oder nicht,
entscheidet sich allein daran, ob
der Erblasser vor oder nach dem
1. Januar 1988 verstorben ist.

Es ist ratsam, die Testamente
daraufhin zu überprüfen, ob sie
inhaltlich den veränderten Ge-
gebenheiten noch angepasst
sind. Hat ein Erblasser zum Bei-
spiel seine Kinder auf den
Pflichtteil gesetzt, so ist dies
nach dem neuen Erbrecht eine
wesentlich einschneidendere Be-
Stimmung als nach dem bisheri-
gen Recht. Die Nachkommen
werden also noch einmal
schlechter gestellt, was eventuell
nicht im Sinne des Erblassers
war. Zumindest können die Er-
ben versucht sein, solche Argu-
mente gegen die Gültigkeit eines
Testamentes ins Feld zu führen.
Es ist deshalb ratsam, die Testa-
mente zu überprüfen und gege-
benenfalls neu abzufassen oder
mit einem Zusatz zu versehen,
dass nämlich das Testament
auch unter dem neuen Erbrecht
unverändert weiter gelten solle.
Mit einer solchen einfachen Zu-
satzerklärung ist einer ahwei-
chenden Auslegung des Testa-
ments von vornherein ein Riegel
geschoben.
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Aa» «ezze F/ze- zz«J FzFrec/zZ z'V m
vz'e/e« Tez'/e« Aomp/zzzert zz«J /zz«
Je« Faz'e« »c/zwer Jurc/z-sc/zuM/zur.

Fc/zrezFe« Sz'e ««5 Are Jn'«ge«d-
.vre« Frage«, we/e/ze vo« a//geme/-
/zum /«rere.v.ve »ein ko'««e«. Fe-
Azz««t/z'c/z z'V e» /ez'c/ztez", az/gra«J
Ä:o«A:rerer FraWezue »c/zwz'erz'ge

GßsezzeiFeVz'mznizuge« JzzrzzzVe/-

/e«. Wrr /rewe« zz«» Je»/za//z zzz/
Are A«/rage«.

Ac. z'zzz*. MaAzz.v Aev.v

Fec/zZra«wzz/Z

Ärztlicher Ratgeber

Bessere
Blutzirkulation
A Jer «Zez'Azpe» Ar. <5//956
sc/zneb Aerr A F. z« -4., wie ,ve/«e
Frazz mir «FzzJwzzz 25» Je« begz'«-
«e«Je« grawe« Aar /zez'/e« /co««Ze.

Aa z'c/z azzc/z zz« Jze»ez« Ähe/ /ez'Je,

«a/zm z'c/z etwa »ec/z» JFoc/ze« tag-
/z'c/z zwez Fab/eZZe« dz'e»e» Mz'ZZe/»,

aber /ez'Jer o/z«e Fr/o/g. Ra» /zabe
z'c/z wo/z//a/»c/z gezrzac/zZ?

Aerr JF. F. z« G.

«Padma 28» ist ein rein pflanzli-
ches, ursprünglich im Tibet her-
gestelltes Heilmittel, dessen

Hauptwirkung in einer Durch-
blutungsförderung der kleinen
arteriellen Blutgefässe besteht.
Entsprechend wird es auch bei
Zeichen einer Mangeldurchblu-
tung in den Armen und Beinen
eingesetzt, also bei Ameisenlau-
fen, Schwere- und Einschlafge-

fühl oder Wadenkrämpfen beim
Gehen. Verschiedene Studien
weisen darauf hin, dass «Padma
28» in diesen Fällen tatsächlich
eine günstige Wirkung entfaltet,
was auch meiner persönlichen
Erfahrung entspricht. Da bei der
Entstehung des grauen Stars we-
niger eine Mangeldurchblutung
als eine Trübung der Linse eine
Rolle spielt, scheint mir eine
Anwendung des Präparates hier
wenig sinnvoll und erklärt sich
meines Erachtens auch der feh-
lende Erfolg bei Ihnen. Warum
es bei Frau D. B. in A. gewirkt
hat, kann ich Ihnen allerdings
auch nicht erklären. Vielleicht
haben hier eben noch andere,
uns unbekannte Faktoren mitge-
spielt.
Therapeutisch können oftmals
Augentropfen (z. B. Catarstat
oder Vitreolent) das Fortschrei-
ten des grauen Stars etwas auf-
halten, längerfristig kommt je-
doch meist nur die Operation
mit Entfernung der trüben Linse
in Frage. Dieser Eingriff kann
bis ins höhere Alter durchge-
führt werden und hat oft eine
deutliche Verbesserung der Le-
bensqualität zur Folge.

Nächtliche
Muskelkrämpfe
7c/z bz« 77/ä/zrz'g zz«J /ez'Je »ez'Z

zwa«zz'g 7a/zre« zz« sc/zznerz/za/Ze«

AfizAe/Zcrazup/e«. Az'e»e ZreZe«

«zez'»Z «ac/zZ» bez Jer k/ez'«i7e« Fe-
wegzzng zzz/ begz'««e« z« Je« Fez-

«e« zz«J zz'e/ze« »z'c/z bz» z'n Jz'e Ze-
/ze« /zz'«zz«Zer.

7c/z /zabe geraJe ez'«e Afzzg«e»z'zzz«-

kzzr /zz'«Zer mz'r, Jz'e MwAe/kramp-
/e wo//e« aber «z'c/zZ zzzz//zo're«.

Frazz A. Z. z« F.

Sie sprechen hier ein wichtiges
Thema an, das mich in meiner
Sprechstunde fast täglich be-
schäftigt. Der Betroffene wird
meist in den Morgenstunden
durch einen intensiven Schmerz
in der Wade oder im Fuss ge-
weckt und ist wie blockiert
durch den brettharten Kontrak-
tionszustand der Muskulatur.
Über die Ursache des Gesche-
hens ist man- sich noch heute
nicht ganz klar: einerseits spielen
sicher Zirkulationsstörungen
eine Rolle, andrerseits hat man
gerade in letzter Zeit Hinweise
erhalten, dass auch Stoffwech-
selfaktoren (z. B. Magnesium-
mangel) ursächlich beteiligt sind.
Neben, regelmässigen Spazier-
gängen empfehle ich Ihnen eine
abendliche Bürsten-Massage der
Beine mit anschliessendem Ein-
reiben mit Franzbranntwein und
das versuchsweise Unterlegen
der Knie mit einem gut stützen-
den Kissen. Vermeiden Sie zu-
dem ein zu starkes Abkühlen der
Beine, da Kälte die Krämpfe
fördert. Als medikamentöse Ün-
terstützung hat sich seit Jahren
Chinidinsulfat (z.B. Limptar)
bewährt, das Sie unmittelbar vor
dem Schlafen einnehmen sollten.

An zrzeJ. Feter Ab/z/er

Verstopft?-
Nehmen Sie Dragées 19.

Kein Hosen- und Bettnässen mehr!

Numax Patent Urinal
• 100%ige Sicherheit
• Reisen problemlos möglich
• kein Geruch oder Nässen
• einfach anzulegen, angenehm

zu tragen

Senden Sie mir kostenlos und diskret Unterlagen

Name

Adresse-

NUMAX, Monbijoustrasse 114, 3007 Bern
Tel. 031/45 21 91

Seit Jahren helfen die pflanzlichen
Extrakte in Dragées 19 gegen Ver-
stopfung und fördern so den normalen
Stuhlgang.
Quälen Sie sich nicht mehr länger -
vertrauen auch Sie Dragées 19.
In Apotheken und Drogerien erhältlich.
Vertrieb: Prof. Dr. med. Much AG, 8952 Schlieren/ZH.
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